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lnhalt und Umfang der Dienstpflichten von Teilzeitbeschäftigten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die beamten- und tarifrechtlichen Regelungen bieten vielfältige flexible Möglichkeiten
der Teilzeitbeschäftigung, die auch von Lehrkräften stark nachgefragt werden. Die Be-
schäftigung in Teilzeit soll den Lehrkräften ermöglichen, Beruf und individuelle Lebens-
situation, wie z.B. Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, ih Ein-
klang zu bringen

lm Fall einer Teilzeitbeschäftigung haben die Betreffenden einen Anspruch darauf, nicht
über I h re Teilzeitquote h inaus zu r Dien§tleistung herangezogen 

.werden.

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, eine möglichst gerechte Umsetzung der
Teilzeitbeschäftigung zu gewährleisten, Sie stellen eine Richtschnur dar, die lhnen hel-
fen soll, ausgewogene Einzelentscheidungen zu treffen.

Die Ausführungen gelten auch für eine Ermäßigung der Dienstverpflichtungen aus an-
deren Gründen (s. u. lll),.

t.

Eine Reduzierung der Dienstverpflichtungen aufgrund von Teilzeitbeschäftigung wirkt
sich außer auf die Unter:richtsverpflichtung auch auf andere in der Dienstordnung ge-
nannte Dienstpflichten ermäßigend aus.

Maßgeblich ist hierbei eine Gesamtbetrachtung der dienstlichen Tätigkeiten. Das heißt,
dass Teilzeitbeschäftigte, die wegen der Wahrnehmung von nicht teilbaren Aufgaben
überproportional belastet werden, in anderen Bereichen zu entlasten sind. Die ander-
weitige Entlastung kann auch in Bereichen erfolgen, die mit der Wahrnehmung der zu-
sätzlichen belastenden Tätigkeit nicht in Zusammenhang stehen. Das bedeutet nach
der Rechtsprechung des Bundesvenrualtungsgerichts (BVenruG 2 C 16.14 vom
16.07.2015) auch, dass der Teilzeitquote bei der Übertragung von Funktionstätigkeiten
Rechnung zu tragen ist oder ein zeitlicher Ausgleich durch entsprechend geringere
Heranziehung zu anderen Aufgaben erfolgen muss.
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ll. lnhalt und Umfang der Dienstpflichten von Teilzeitbeschäftigten

Die anteilige Unterrichtsverpflichtung lässt sich ausgehend von den Vorgaben der
Pfl ichtstu ndenverord n u n g u n prob lematisch dem Teilze itu mfa n g an passen.

Neben ihren Unterrichtsverpflichtungen werden Teilzeitbeschäftigte an den sonstigen
Tätigkeiten, die einer Lehrkraft obliegen, entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang
beteiligt, sofern dies von der Sache her möglich ist. lnsofern ist zwischen teilbaren und
nicht teilbaren Dienstpflichten zu unterscheiden.

1. Teilbare Dienstpflichten

a. Pausenaufsichten

Teilzeitkräfte sollenl zu Pausenaufsichten nur dem Umfang ihrer Beschäftigung ent-
sprechend reduziert eingesetzt werden. Ergibt sich im Verlauf einer Woche oder-eines
Monats eine durch zwingende schulische Gründe hervorgerufene Notwendigkeit, Teil-
zeitkräfte im größeren Umfang zu Pausenaufsichten heranzuziehen, so ist diele höhere
Belastung in einem späteren Zeitraum durch eine geringere Belastung beim Einsatz von
Pausenaufsichten auszug leichen.

b. Meh rarbeiWertretunqsu nterricht

Gemäß § 61 HBG sind Vollzeitbeamtinnen und -beamte verpflichtet, bis zu 5 Stunden
(dies entspricht 3 Unterrichtsstunden) im Monat unentgeltlich Mehrarbeit zu leisten,
wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern. Wird diese Grenze durch eine
dienstlich angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit überschritten, so ist ihnen innerhalb
von 12 Monaten für den über die regelmäßige Unterrichtsverpflichtung hinausgehenden
Einsatz entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Sofern eine Dienstbefreiung nicht
möglich ist, kann ein finanzieller Ausgleich in Form einer Mehrarbeitsvergütung erfol-
gen.

Gemäß § 61 S. 3 HBG sind diese 5 Stunden (bzw. 3 Unterrichtsstunden) anteilig der
entsprechenden Arbeitszeit zu kürzen.

Leisten verbeamtete teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte über diese Grenze hinaus weitere
Mehrarbeit und ist ein Ausgleich durch entsprechende Dienstbefreiung nicht möglich, so
besteht ein Anspruch auf anteilige Besoldung für die bis zum Erreiöhen der Regelar-
beitszeit eines oder einer Vollbeschäftigten geleisteten Stunden. Für den finanziellen
Ausgleich evtl. darüber hinausgehendör Mehrarbeit gelten die Regelungen für vollzeit-
beschäftigte Beamtinnen und Beamte.

Teilzeitbeschäftigt anoestellte Lehrkräfte sind nicht zu unentgeltlicher Mehrarbeit ver-
pflichtet. Sie erhalten daher evtl. Mehrarbeit bereits ab der ersten Stunde vergütet.

I Hinweis:
Die Regelung in einer Rechtsvorschrift, dass eine Behörde sich in bestimmter Weise verhalten soll, bedeutet,
dass im Regelfall so zu verfahren ist und nur in atypischen Fällen davon abgewichen werden darf.
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Für die Zuweisung von Vertretungsstunden sieht § I Abs. 3 der Dienstordnung für
Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor, dass Lehrkräfte auf Anordnung der Schulleiterin oder des Schullei-
ters verpflichtet sind, über die jeweils festgesetzte Pflichtstundenzahl hinaus Vertre-
tungsstunden zu übernehmen; die Schulleiterin oder der Schulleiter muss bei Zuwei,
sung von Vertretungsstunden die von der Gesamtkonferenz aufgestellten Richtlinien
beachten. Bei der Zuweisung von Vertretungsstunden sollen die besonderen dienstli-
chen und persönlichen Verhältnisse der Lehrkräfte berücksichtigt werden, sofern dies
aus unterrichtsorganisatorischen Gründen vertretbar ist; Nebentätigkeiten gegen Vergü-
tungen bleiben dabei unberücksichtigt.

Bei den persönlichen Verhältnissen ist insbes. auch den Gründen für eine Teilzeitbe-
schäftigung Rechnung zu tragen. Bei einer Teilzeitbeschäftigung zut Betreuung eines
Kindes oder eines pflegebedürftigen Angehörigen ist z.B. darauf zu achten, dass die
Wahrnehmung d ieser Betreuu ngsaufgaben nicht u nzumutbar erschwert wird.

c. Betriebspraktika, Projekttase, Projektwochen

Die zeitliche Beanspruchung durch die Betreuung von Betriebspraktika soll nur entspre-
chend der reduzierten Pflichtstundenzahl erfolgen. Dies gilt sinngemäß auch für die
Übertragung von Aufgaben im Rahmen von Piojekttagen und Präjektwochen, soweit
deren inhaltliche Zielsetzung und Durchführung hierdurch nicht wesentlich beeinträch-
tigt werden.

d. Elternsprechtaqe

An Elternsprechtagen soll bei Teilzeitbeschäftigten die Verpflichtung der Anwesenheit in
der Regel entsprechend der Unterrichtsverpflichtung reduziert werden, sofern der In-
formationsanspruch der Eltern hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Sofern eine Reduzie-
rung im Einzelfall nicht möglich sein sollte, hat - entsprechend dem unter I genannten
Grundsatz - eine Entlastung in anderen Bereichen zu erfolgen.

2. Nicht teilbare Dienstpflichten

Soweit eine zusätzliche Tätigkeit nicht auf mehrere Personen aufteilbar ist, müssen
Teilzeitkräfte diese Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen. Eine sich hieraus erge-
bende übermäßige lnanspruchnahme von Teilzeitkräften soll schulintern ausgeglichLn

a. Konferenzen

Teilzeitbeschäftigte sind grundsätzlich in gleicher Weise zur Teilnahme an Konferenzen
gemäß der Konferenzordnung sowie dienstlich angeordneten Sitzungen verpflichtet wie
Vollzeitkräfte.
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b. Prüfunoen

Auch Teilzeitbeschäftigte sind grundsätzlich verpflichtet an Prüfungen teilzunehmen.
Soweit es die konkreten Verhältnisse jedoch zulassen, sotlen sie von der Teilnahme an
Prüfungen und sonstigen Aufgaben einer Prüferin/eines Prüfers entsprechend der
Stundenreduzierung freigestellt werden, wenn ihre Einbeziehung nicht zwingend erfor-
derlich ist.

c. Klassenfahrten

Alle Lehrkräfte sind verpflichtet, Klassenfahrten und Wandertage durchzuführen. Für
Teilzeitkräfte kann eine Entlastung durch abwechselnde Teilnahme und Nichtteilnahme
erreicht werden oder durch entsprechend stärkere Entlastung in anderen Bereichen.

Sofern teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte bei der Teilnahme an Klassenfahrten wie vollbe-
schäftigte Lehrkräfte eingesetzt werden, leisten sie in entsprechendem Umfang Mehr-
arbeit, die - sofern kein Zeitausgleich außerhalb der unterrichtsfreien Zeit erfo-lgt - fi-
nanziell auszugleichen ist.

d. Einsatz im Unterricht

Bei der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Arbeitstage soll den besonderen per-
sönlichen Verhältnissen der/des Teilzeitbeschäftigten Rechnung getragen werden. Bei
einer Teilzeitbeschäftigung zur Betreuung eines Kindes oder eines pflegebedürftigen
Angehörigen ist z.B. darauf zu achten, dass die Wahrnehmung dieser Betreuungsäuf-
gaben nicht unzumutbar erschwert wird.

Bei einer Pflichtstundenreduzierung von mehr als einem Drittel sollen Teilzeitbeschäftig-
ten unterrichtsfreie Tage ermöglicht werden.

Die Erteilung von Einzelstunden am Vormittag und Nachmittag desselben Tages ist
nach Möglichkeit auszuschließen.

lm Hinblick auf Springstunden sind teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte nur entsprechend'ih-
rer reduzierten Stundenzahl zu belasten.

e. Einsatz als Klassenlehrerin/Klassenlehrer

Lehrkräfte sind verpflichtet, das Amt eines Klassenlehrerin/ eines Klassenlehrers zu
übernehmen. Eine Entlastung von Teilzeitbeschäftigten soll hier dadurch erfolgen, dass
diese nicht in jedem Schuljahr als Klassenlehrerin/Klassenlehrer eingesetzt werden. Sie
können auch durch Klassenlehrertearns entlastet werden.
Die Tätigkeit als Klassenlehrerin/Klassenlehrer steht einer Verteilung der Ar:beitszeit von
Teilzeitbeschäftigten auf weniger als 5 Tage pro Woche nicht grundsätzlich entgegen.
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f. Recht und Pflicht zur Fort- und Weiter,bilduno

Alle Lehrkräfte haben nach § 4 Abs. 6 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterin-
nen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht
und die Pflicht zur ständigen Fort- und Weiterbildung. Dies gilt auch für teilzeitbeschäf-
tigte Lehrkräfte, die ebenso qualifiziert sein wie vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte sein
müssen und mit Leitungsaufgaben betraut werden können.

ttl. Ermäßigung der Dienstverpflichtungen aus anderen Gründen

Für die folgenden Personengruppen mit ermäßigter Pflichtstundenzahl sind die oben
enthaltenen Ausführungen bei der Bemessung von Dienstpflichten außerhalb des Un-
terrichts entsprechend zu berücksichtigen:

Lehrkräfte mit Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit gemäß

:#:t:lon *".nteitsaussteich rür schwerbehinderte semäß s 10 Prtstdvo

Lehrkräfte, die teilweise an andere Dienststellen abgeordnet sind

Personalratsmitglieder mit Freistellung nach § 40 (3) HPVG

Für Lehrkräfte mit Schwerbehinderunq ist die ,,lntegrationsvereinbarung nach § 83 des
Sozialgesetzbuches - Neuntes Buch - (SGB lX) zwischen dem Hessischen Kultusmi-
nisterium, der Hauptschwerbehindertenvertretung und dem Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer" (ABl. 03117, S. 102f0 zu beachten. lnsbesondere wird auf die Rege-
lungen im Rahmen des Nachteilsausgleichs (§ 4 Ziff. !ll C) hingewiesen. Hiernach sind
Schwerbehinderte u.a. auf lhr Verlangen von Mehrarbeit freizustellen und zu Vertre-
tungsstunden nur mit ihrer Zustimmung heranzuziehen, wobei die persönliche wöchent-
liche Pflichtstundenzahl nur mit Einverständnis der schwerbehinderten Lehrkraft über-
schritten werden darf.

ln den Fällen der Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit nach § 11

PflStdVO darf die persönliche wöchentliche Pflichtstundenzahl der betroffenen Lehrkraft
nicht überschritten werden, da der Festlegung der Diensterleichterung eine gesundheit-
lich zumutbare (Höchst-) Belastung der Lehrkraft zu Grunde liegt.

Mit freundlichen Grüßen

,u'q
Michael Scholz
Leitender Regieru ngsdirektor
-als Leiter eines Staatlichen Schulamtes-
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